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7. „Meine Perspektiven fürs Alter“ 
 

Josef Ströbl 
(Netzwerk People First Deutschland e.V.) 
 

 
Ich habe 25 Jahre in einer der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
gearbeitet. 
Zur Zeit arbeite ich in dem Projekt „Wir vertreten uns selbst!“, einem örtlichen 
Selbsthilfeverein, der dem Bundesverband IsL (Interessenvertretung selbstbe-
stimmt Leben) angehört. Ziel des Projektes ist die Stärkung der Selbstbestim-
mung und Selbstvertretung von Menschen mit sogenannter geistiger Behinde-
rung.  
Das Projekt wird von dem Bundesverband IsL, der Lebenshilfe und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen getragen. Das 
Projekt wird finanziert vom Bundesministerium für Gesundheit. 
 
Ich wohne zur Zeit mit einem Paar in einem Einfamilienhaus, das den Baunata-
ler Werkstätten gehört. Dort bewohne ich eine Zweizimmerwohnung im Dach-
geschoss. Das Ganze läuft unter dem Titel „Betreutes Wohnen“. 
 
Mit 46 Jahren steht man zwar noch nicht kurz vor dem Ruhestand, aber man 
fängt an, sich Gedanken zu machen, wie es wäre, in Rente zu sein. Auch ich 
habe begonnen, mir darüber Gedanken zu machen.  
Zur Zeit möchte ich mich, solange es geht, für die People-First-Bewegung ein-
setzen, das bedeutet, „Mensch zuerst“. Die People-First-Bewegung setzt sich 
dafür ein, dass Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung selbst 
bestimmen können, was sie wollen. 
 
Darüber hinaus möchte ich auf alle Fälle so weiterwohnen und leben wie bisher 
auch. Wenn mein Gesundheitszustand so bleibt wie jetzt, kann ich das auch. 
Aber wenn sich daran etwas verschlechtert und ich keine häusliche Pflege be-
komme, muss ich wohl oder übel ins Heim. Das möchte ich auf jeden Fall nicht. 
 
Die Lebenshaltungskosten müssen sichergestellt sein: Wohnung, Pflege zu Hau-
se und Unterstützung im Alltag. Ich brauche irgendwann wahrscheinlich einen 
Behindertenfahrdienst, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen sowie Un-
terstützung beim Reisen. 
 
Der Übergang von der Arbeit in den Ruhestand muss bewusst vorbereitet wer-
den. 
 
Dabei stelle ich mir vor, dass man Kurse an der Volkshochschule besucht. Dort 
sollte es Angebote geben, die gezielt dieses Thema aufgreifen. Man kann Ge-
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dächtnistraining zur Erhaltung der geistigen Fähigkeiten anbieten sowie Frei-
zeitangebote, also kein schlagartiges Arbeitsende. 
 
Im Moment sieht das ganz anders aus. Ich habe 25 Jahre in einer Werkstatt für 
Behinderte gearbeitet. Ich kann nur über diesen Bereich was erzählen. 
 
Nach 20 Jahren Werkstattzugehörigkeit kriegt man Erwerbsunfähigkeitsrente 
(EU-Rente). Das ist anders, als auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen hatten Schwierigkeiten, dass ihr altes Umfeld 
nicht mehr da war. 
Man muss als EU-Rentner eine sogenannte „Häusliche Ersparniss“ bezahlen, 
wenn man in einer WfbM weiterarbeitet. Manche Angehörige haben deshalb 
Kolleginnen und Kollegen aus der WfbM genommen. Das war ein Problem für 
sie, weil die sozialen Kontakte weggebrochen sind, und sie konnten sich nicht 
dagegen wehren. Sie hatten Probleme damit, wie sie ihren Tag sinnvoll gestal-
ten können.  
 
Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen und in dieser Runde von 
Fachleuten Ihnen etwas zum Nachdenken mit auf den Weg geben. 
 
Es geht heute hier um das Thema „Ältere Menschen mit Behinderung“, natürlich 
bedarf es besonderer Planung, aber alt werden wir alle. Sie sollten sich selber 
vor Augen führen, wenn Sie alt geworden sind, wie Sie sich das vorstellen, was 
Sie sich wünschen und das sollten Sie auch anderen Menschen zugestehen. 
 
Jeder Mensch möchte seinen Ruhestand doch selbst bestimmen, der eine fährt 
gern in Urlaub, der andere sitzt gerne im Schaukelstuhl. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie Fragen an mich haben, können 
Sie die gern jetzt stellen. 
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8. Älter werden zu Hause - Weiterentwicklung der Lebens-

räume für Menschen mit Behinderung 
 

Bruno Blockinger 
(Erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Hessischen Werkstatträte sowie Werkstattrat der 
Kasseler Werkstatt) 
 
Das Älter werden von Menschen mit und ohne Behinderung bedeutet fast im-
mer, dass Einschnitte im gewohnten tagtäglichen Leben zwangsläufig folgen 
werden. Dies trifft aber im besonderen Maße auf die Menschen mit Behinderung 
zu. 
Hier sei aber ganz besonders auf die Menschen mit Behinderungen in den 
Werkstätten hingewiesen, welche noch zu Hause bei den Eltern oder Geschwis-
tern wohnen und/oder betreut werden. Hier kann sich die Situation ganz schnell 
ändern, wenn die betreuenden Personen ausfallen oder im schlimmsten Fall 
sterben sollten und der/die behinderte Person sich nicht selbst oder nur unzu-
reichend versorgen kann und schnelle Hilfe gefordert ist. 
 
 
Was ist also zu tun? Was fordern wir? 
 
Wir fordern klipp und klar und ohne Wenn und Aber, keine Abschiebung in ein 
Alten- und Pflegeheim, sondern angemessene Hilfe vor Ort, sprich in der ge-
wohnten Umgebung, im vertrauten Umfeld von Nachbarn und Freunden. Für 
einzelne Personen käme auch übergangsweise eine Rundum-Betreuung in Fra-
ge. In Sterbefällen muss eine psychologische Betreuung und Begleitung der 
betreffenden Person gewährleistet sein. 
 
Die Wohnung sollte, wenn noch nicht geschehen, auf die Bedürfnisse der be-
troffenen Person aus- oder umgebaut werden. Die Wohnung muss barrierefrei 
sein, Hilfsmittel in Bad und Küche sowie in den anderen Räumen müssen ge-
währleistet sein. Telefon und eine andere geeignete Notrufeinrichtung muss 
selbstverständlich sein.  
 
Wenn möglich, sollte in der Nähe oder im nahen Wohnumfeld eine Arztpraxis 
mit zumindest einem Allgemeinmediziner vorhanden sein. Optimal wäre natür-
lich eine Gemeinschaftspraxis verschiedener Fachärzte. Wir fordern auch eine 
gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, bei Bedarf sollte es möglich 
sein, mit Fahrdiensten befördert zu werden. Einkaufsmöglichkeiten für den täg-
lichen Bedarf sollten in der Nähe sein, ebenso Angebote für sinnvolle Freizeitak-
tivitäten, ob sie nun von kommunaler, kirchlicher oder einer anderen Seite an-
geboten werden.  
 
Bei Bedarf sollte eine ambulante Betreuung auf freiwilliger Basis (Geschwister, 
Verwandte) und, wenn nötig, auch durch professionelle Kräfte gegeben sein. 
Man sollte aber immer darauf achten, dass der behinderten Person ein hohes 
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Maß an Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zugestanden und von dieser 
auch genutzt wird.  
All diese Dinge machen aber nur Sinn, wenn der/die Betroffene seine/ihre 
Situation noch einzuschätzen vermag und kein geistiger Verfall eingetreten ist. 
Im Falle eines geistigen Verfalles ist nach Möglichkeiten zu suchen, den/die 
Betroffene(n) in einer Wohneinrichtung mit angemessener und ausreichender 
Betreuung sowie entsprechenden Freizeitangeboten und seiner weiteren 
Entwicklung nicht nachteilig werdenden Gegebenheiten wohnen zu lassen. Hier 
wären Wohnheime oder Wohneinrichtungen in der Obhut der Werkstätten nach 
unserer Meinung sinnvoll, aber auch in der Trägerschaft anderer Organisationen 
sind sie durchaus denkbar, sofern sie die vorherigen Kriterien erfüllen. 
 
Wohngemeinschaften im herkömmlichen Sinne (Kommunen) lehnen wir ab, da 
man sich dann über kurz oder lang auf den "Wecker" geht. Wohngemeinschaf-
ten mit einer professionellen Betreuung und einem Rückzugsraum für den ein-
zelnen Betroffenen sind durchaus tolerierbar, wobei auch hier den Umständen 
Rechnung getragen werden muss: Passen die Personen der WG auch charakter-
lich und vom Temperament her zusammen? 
Rückzugsräume stellen wir uns so vor: Separate sanitäre Anlagen für jeden ein-
zelnen, ein Raum für die private Sphäre sowie Räumlichkeiten für Kommunika-
tion und gemeinsame Aktivitäten. Sollte sich in den WGs mit zunehmenden Al-
ter eine körperlich-pflegerische Hilfebedürftigkeit einstellen, sollte man auch 
hier in erster Linie auf ambulante Hilfe setzen und nicht gleich nach dem Motto 
verfahren: Alt und hilfebedürftig – ab ins Alten- oder Pflegeheim. 
 
Hier ist eine Wohnform gefordert, die man als Intensivbetreuung für Menschen 
mit Behinderung bezeichnen kann. Auch hier ist auf die individuellen Bedürfnis-
se des Einzelnen zu reagieren und seine Würde zu achten. Denn wie heißt es im 
Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar; also muss dann in die-
sen besonderen Situationen von den Entscheidungsträgern ganz klar und un-
missverständlich dieses gesetzlich garantierte Grundrecht des Menschen einge-
fordert und auch umgesetzt werden. Hier ist aber im Besonderen auch die 
Heimaufsicht gefordert um eine lückenlose Überwachung der Institute zu ge-
währleisten, um so ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen.  
Am besten wäre es, wenn sich die entsprechenden Einrichtungen zertifizieren 
ließen.  
 
Außenwohngruppen mit entsprechend sachlicher Betreuung oder Wohnungen in 
der Obhut von Sozialträgern mit entsprechender fachlicher Qualifikation werden 
begrüßt. Wir als Betroffene machen den Vorschlag, dass potentielle Kandidaten 
für eine Unterbringung in einem Wohnheim, ein sogenanntes "Probewohnen 
"absolvieren, das heißt, man sollte die/den betroffene(n) Behinderte(n) ca. 4 
Wochen im Wohnheim "auf Probe wohnen" lassen, um sich so erste Eindrücke 
vom Leben in einer größeren Lebensgemeinschaft als bisher im Familienver-
band zu machen. Wir sind der Meinung, dass dadurch viele Ängste und Vorur-
teile abgebaut werden können.  
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 Abgrenzung 
 

Das Verhältnis von Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe ist durch zahlrei-
che Abgrenzungsfragen gekennzeichnet: 

 
 

Sozialrechtlicher Nachrang 
 

Das Verhältnis von SGB XI zum BSHG ist unter sozialrechtlichen Gesichtspunk-
ten vom Vorrang der Pflege vor den Leistungen der Sozialhilfe gekennzeichnet. 
§ 2 BSHG bestimmt das Nachrangprinzip zum verbindlichen Prinzip im Verhält-
nis der Sozialhilfe zu den vorrangig zuständigen Sozialleistungsträgern, und dies 
gilt, zwar nicht uneingeschränkt, aber doch vorrangig, auch im Verhältnis von 
Pflegeversicherung und Sozialhilfe. Dies gilt aber nicht vollständig, sondern nur 
soweit die Leistungen der Pflegeversicherung reichen. Die Pflegeversicherung 
sieht Teilleistungen für Teilbedarfe vor und kennt sowohl einen quantitativen als 
auch qualitativen Mehrbedarf bzw. eine Mehrleistungspflicht der Sozialhilfeträ-
ger. Während die Pflegeversicherung die Leistungen, insbesondere im ambulan-
ten Bereich, weitgehend determiniert, durch die Koppelung von verrichtungsbe-
zogenem Pflegebedürftigkeitsbegriff und auf Verrichtungen basierende Pflege-
leistungen, ist die Sozialhilfe geprägt vom "lndividualisierungsgrundsatz" der im 
Rahmen der Vereinbarungen gem. § 93 ff BSHG einen relativ offenen Rahmen 
bieten könnte. 
 

 
Fachlicher Vorrang der Eingliederungshilfe vor Pflege 

 
Das Vorrang-Nachrang-Prinzip in sozialrechtlicher Hinsicht wird korrigiert re-
spektive ist verschränkt mit dem fachlichen Vorrang der Rehabilitation und Ein-
gliederungshilfe vor Leistungen der Pflege. Während die Pflege im Konzept der 
Pflegeversicherung im wesentlichen kompensationsorientiert angelegt ist, und 
aus der Perspektive der Heilpädagogik auch entsprechend interpretiert wird, 
versteht sich die Eingliederungshilfe als fördernd und sozialintegrierend. Aus der 
Sicht der Pflegewissenschaft beschränkt sich die Pflege keineswegs auf kom-
pensatorische Hilfen, sondern versteht sich als ganzheitlich angelegte Unter-
stützung der Selbstpflegefähigkeit und Ersetzung derselben durch fachlich fun-
dierte, aktivierend ausgerichtete pflegerische Begleitung. Dabei werden in den 
Pflegemodellen die Aktivitäten des täglichen Lebens und existenzieller Erfah-
rungen zur Grundlage für die Gestaltung des Pflegeprozesses. Die Heil- und So-
zialpädagogik auf der einen und die Pflegewissenschaft auf der anderen Seite 
haben unterschiedliche Wurzeln. Sie treffen nun in der Pflege alt gewordener 
behinderter Menschen aufeinander und nachvollziehbar fällt es den beiden Be-
rufsgruppen schwer, sich akzeptierend zu verstehen und synergetisch zu ergän-
zen. Die Zielsetzungen der Eingliederungshilfe dort und der Pflege hier trenn-
scharf gegeneinander abzugrenzen, ist überdies nicht einfach. Wir haben hier 
vorgeschlagen, an Handycaps anknüpfende Interventionen und Begleitungs-
maßnahmen mit ihrer Teilhabeorientierung der Eingliederungshilfe zuzuordnen, 
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während die Pflege an Fähigkeitsstörungen mit ihren im wesentlichen personen- 
und körperbezogenen Hilfestellungen ansetzt8.  
Die unter Geltung des Sozialhilferechts vor Einführung der Pflegeversicherung 
eher akademische Abgrenzung zwischen Eingliederungshilfe hier und Hilfe zur 
Pflege dort wird nach Einführung der Pflegeversicherung leistungsrechtlich in 
hohem Maße relevant. Insofern ist Profilierungsarbeit zu leisten. Fachlicher Vor-
rang der Eingliederungshilfe vor Leistungen der Pflege bedeutet in der Praxis, 
dass, soweit die Verfolgung von Eingliederungshilfezielen im Vordergrund steht, 
das Regime der Pflegeversicherung lediglich mit ergänzenden Leistungen zum 
Tragen kommt, obwohl damit das Verhältnis Sozialversicherung zur Sozialhilfe 
als Nachrangigverhältnis "blockiert" wird. Die Regelung des § 43a SGB XI ließe 
sich auch als Ausfluss dieses fachlichen Vorrangs der Eingliederungshilfe vor der 
Pflege interpretieren. Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen schließen sich 
aber mitnichten aus, ein Nebeneinander von Leistungen der Eingliederungshilfe 
und der Pflege ist grundsätzlich möglich und häufig auch geboten.  
Dies gilt in jedem Fall im Bereich der Häuslichen Pflege, in der ambulanten Ver-
sorgung. Selbstverständlich können Menschen mit Behinderung hier Leistungen 
der Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege im Zusammenhang als ergänzende 
oder komplementäre Leistungen zu denen der Eingliederungshilfe in Anspruch 
nehmen. Der Zivildienstleistende oder der persönliche Assistent im Arbeitsleben 
wird vorrangig und neben Hilfen zur Bewältigung des Pflegebedarfes finanziert.  
Problematischer ist das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege in vollsta-
tionären Einrichtungen. In der Variante des § 43a SGB XI ergänzen die Pflege-
leistungen die der Eingliederungshilfe und werden mit dem Pauschalbetrag von 
500.- DM im Aufwand pauschalisiert. Fraglich ist, ob in vollstationären Pflege-
einrichtungen auch ergänzende Leistungen oder "Zusatzleistungen Eingliede-
rungshilfe" möglich sind. Zunächst handelt es sich in der vollstationären Pflege 
um ein geschlossenes Leistungskonzept, das zwar ambulante Leistungen, etwa 
der Pflege, der ärztlichen Heilbehandlung, der medizinischen Rehabilitation etc. 
zulässt, als über das Leistungskonzept der Pflegeversicherung hinausgehende 
Leistungen jedoch nur Luxusleistungen als Zusatzleistungen gem. § 88 SGB XI 
vorsieht.  
Nun handelt es sich bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nicht um Luxus-
leistungen, nicht um Zusatzleistungen i. S. des § 88 SGB XI, sondern um exis-
tenzsichernde Leistungen i. S. des § 1 BSHG. Pragmatisch haben einige Sozial-
hilfeträger einen sog. "Eingliederungshilfezuschlag" mit Einrichtungsträgern ver-
einbart, der in einer Umkehrung des § 43a SGB XI einen Pauschalbetrag Ein-
gliederungshilfe zusätzlich zu den vollstationären Pflegeleistungen gem. § 43 
SGB XI ggf. ergänzt und Sozialhilfeleistungen gem. § 68 BSHG gewährt. Wollte 
dies der Gesetzgeber nicht gerade durch § 43 a SGB XI verhindern? 
 
Es ließe sich damit argumentieren, dass es Situationen gibt, in denen die Ein-
gliederungshilfe nicht im Vordergrund steht, sondern nur noch eine begleitende, 

                                                 
8 Vgl. hierzu: Klie, Rechtsgutachten zum Verhältnis von Eingliederungshilfe zu Leistungen der Pflegeversi-
cherung in vollstationären Einrichtungen für geistig Behinderte, Freiburg 1999. 
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ergänzende Funktion übernimmt, bei insgesamt dominierender Pflege. Es ließe 
sich verfassungsrechtlich argumentieren, dass pflegebedürftigen Menschen mit 
Behinderungen auch Ansprüche auf Eingliederungshilfeleistungen, die ihrer 
Menschenwürde wahrenden Existenzsicherung dienen, garantiert werden müs-
sen. Die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Gegen eine solche Lösung spricht 
zunächst das geschlossene Leistungskonzept des § 43 SGB XI und die pragma-
tische Gefahr, die Regelung des § 43 a SGB XI zu unterlaufen: Vollstationäre 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die Pflegebedürftige versorgen, könnten 
zumindest die Plätze, in denen Pflegebedürftige leben, als vollstationäre Pflege-
einrichtungen mit der "Zusatzleistung Eingliederungshilfe" führen9. Auch der 
fachliche Vorrang der Eingliederungshilfe vor der Pflege stellt den Ansatz der 
"Zusatzleistung Eingliederungshilfe" zumindest in Frage. Gegen eine Konzepti-
on, die ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe vorsieht, wäre sozialrecht-
lich nichts einzuwenden, da eine in § 69 Satz 3 BSHG entsprechende Regelung 
in den § 39 ff BSHG fehlt. Für eine Lösung, die eine Art "Zusatzleistung Einglie-
derungshilfe" in vollstationären Einrichtungen vorsieht, sprechen im wesentli-
chen pragmatische Gesichtspunkte: Auf diese Weise würde es auf einfache 
Weise ermöglicht, Pflegebedürftigen, im übrigen auch anderen als den Men-
schen mit Behinderungen im klassischen Sinne, nämlich etwa Menschen mit 
Demenz, über die Leistungen der Pflegeversicherung hinaus Integrationshilfen 
und Eingliederungshilfen zu gewähren. 

 
Das OVG Lüneburg, aber auch der Kabinettsentwurf zum SGB IX versperrt die 
einfache früher gehandhabte Umetikettierung von vollstationären Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe in solche der Pflegeversicherung10. Die "finale Integrati-
on" behinderter Menschen in Pflegeheime, in denen sie auch mit ihr Leben lang 
nicht behinderten Menschen zusammenleben, ist damit verschlossen: Fällt es 
heute noch schwer, das verfassungsrechtlich vorgegebene Integrationsgebot, 
verstärkt durch Art. 3 Abs. 2 Satz 3 GG, etwa im Bereich der Kindergärten und 
Schulen zu verfolgen, so droht oder lacht den Menschen mit Behinderungen als 
Perspektive im Alter, die lang vermisste Integration in die Gesellschaft der dann 
Pflegebedürftigen?11 
 
 
 
 

                                                 
9 Zur rechtlichen Qualifizierung des Konzepts der virtuellen oder situativen Pflegeheimplätze, das inzwi-
schen in München auch von den Sozialleistungsträgern anerkannt wurde, vgl.: Pöldt-Krämer, in: LPK-SGB 
XI, § 71 Rz. 8. 
 
10 Vgl. ausf. hierzu: Klie, Rechtsgutachten zum Verhältnis von Eingliederungshilfe zu Leistungen der Pfle-
geversicherung in vollstationären Einrichtungen für geistig Behinderte, Freiburg 1999; zur Umetikettierung 
OVG Lüneburg, Urteil vom 13. Sept. 1999, Az. 12 L 327/99. 
 
11 Vgl. zur Problematik der Umetikettierung ausf.: Klie, Rechtsgutachten zum Verhältnis von Eingliede-
rungshilfe zu Leistungen der Pflegeversicherung in vollstationären Einrichtungen für geistig Behinderte, 
Freiburg 1999. 
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Das Verhältnis Eingliederungshilfe zur Altenhilfe 
 
Dr. Ziller hatte dankenswerter Weise das Verhältnis der Eingliederungshilfe zur 
Altenhilfe thematisiert und problematisiert12. Das Verhältnis der beiden Hilfen ist 
wiederum von einer gebrochenen gegenseitigen Subsidiarität gekennzeichnet. 
Während grundsätzlich die Altenhilfe gem. § 75 BSHG subsidiär zu den anderen 
Hilfen des BSHG konzipiert ist, eröffnet § 75 BSHG auf der anderen Seite die 
Verfolgung eines in der Behindertenhilfe geltenden Normalisierungsgrundsatzes, 
der ältere Menschen mit Behinderung schlicht als alte und nicht primär als be-
hinderte Menschen anspricht. Soweit bei älteren Menschen allerdings Eingliede-
rungshilfeziele verfolgt werden, genießt die Eingliederungshilfe in jedem Fall 
den Vorrang. Dies gilt bei im Alter auftretenden Behinderungen, aber auch bei 
lebenslangen Behinderungen in ihrer altersspezifischen Ausprägung von Be-
darfskonstellationen. Überdies kennen die §§ 39 ff BSHG keine Altersgrenze. 
Die Einführung einer solchen wurde schon 1974 verhindert, so dass auch alte 
Menschen mit Behinderungen als Anspruchsberechtigte von Eingliederungshilfe-
leistungen in Betracht kommen13. Anders als die parlamentarische Entscheidung 
zur Ablehnung einer Altersgrenze für Leistungen der Eingliederungshilfe sehen 
Landesausführungsgesetze zum BSHG Zuständigkeitsänderungen der Sozialhil-
feträger ab dem 65. Lebensjahr mit der faktischen Folge - der Versagung von 
Eingliederungshilfeleistungen vor14. 
Handelt es sich bei den Bedarfen, die ein Mensch mit Behinderungen im Alter 
entwickelt, um alterstypische, die nicht von einer behinderungstypischen Be-
darfslage überformt werden, so kommen ergänzend zu Leistungen der Einglie-
derungshilfe solche der Altenhilfe in Betracht. Sie können in spezifischen geron-
tologischen Beratungsangeboten bestehen, in der Einbeziehung in Freizeit- und 
Kulturangebote der Altenhilfe etc. Die Systeme der Eingliederungshilfe und Al-
tenhilfe sind, unabhängig von der rechtlichen Ausformung von Rechtsansprü-
chen und leistungsrechtlichen Grundlagen, weitgehend getrennt, sowohl was 
die Zuständigkeit, die Institutionen als auch die jeweils vorgehaltenen Kompe-
tenzen angeht. Auf der Ebene der Kooperation und Koordination sowie synerge-
tischen Verschränkung beider Systeme lassen sich vielfältige 0ptionen denken 
und entwickeln. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Ziller, H., Eingliederungshilfe für Behinderte und Altenhilfe --Ziele Aufgaben und gemeinsame Hand-
lungsfelder; Referat anlässlich der Fachtagung "Alt werden mit Behinderung - was können Altenhilfe und 
Behindertenhilfe voneinander lernen?", am 08.06.2000 in Wiesbaden, hektographiertes Manuskript. 
 
13 Vgl. Klie, Rechtsgutachten zum Verhältnis von Eingliederungshilfe zu Leistungen der Pflegeversicherung 
in vollstationären Einrichtungen für geistig Behinderte, Freiburg 1999,--8-w.  
 
14 So etwa das AG BSHG in Niedersachsen. 
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Die Kostenträgerproblematik 

 
Das Verhältnis der Pflege zur Eingliederungshilfe ist stets auch von fiskalischen 
Aspekten geprägt. Die Pflegeversicherung kommt als Entlastung für die Sozial-
hilfeträger in Betracht und genießt hier eine nicht zu leugnende Attraktivität. 
Die Eingliederungshilfe im Verhältnis zur Hilfe zur Pflege ist auch verschiedent-
lich von Kostenträgerinteressen geprägt: Für die Eingliederungshilfe ist regel-
mäßig der überörtliche Sozialhilfeträger, für Hilfe zur Pflege der örtliche zustän-
dig. Besonders eklatant ist dies im Land Niedersachsen. Durchaus beispielge-
bend ist die hessische Lösung, in der unabhängig von der Hilfeart, die Sozialhil-
fe für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen der überörtliche Sozialhil-
feträger zuständig bleibt. Auf diese Weise wird verhindert, dass allein unter Ge-
sichtspunkten der Kostenträgerschaft eine Änderung der dominanten Hilfeart im 
Rahmen des BSHG angestrebt wird, die den Hilfeempfänger zum Objekt und 
Spielball von Kostenträgerinteressen machen würde. 

 
 
 
 Perspektiven 
 
 

Gegenseitiges Lernen 
 

Die Ausführungen vom Kollegen Kruse haben sehr deutlich gemacht: Es ist ein 
neu entdecktes interessantes Lernfeld, Menschen mit Behinderungen im Alter. 
Die Heilpädagogen haben die Verbindung genauso entdeckt wie die Gerontolo-
gen. Sie ist für beide Seiten in hohem Maße anregungs- und erkenntnisreich. 
Die hier gesammelten Erfahrungen haben auch leistungsrechtliche Konsequen-
zen: Sie machen deutlich, dass ein kompensatorisch angelegtes Leistungskon-
zept, das in der Pflegeversicherung dominant ist, fachlichen Bedenken begeg-
net. Umgekehrt kann die Heilpädagogik eine Menge von pflegewissenschaftli-
chen Erkenntnissen profitieren, die auch das bisherige Leistungskonzept der 
Eingliederungshilfe erweitern. Heilpädagogik für Pflege und Gerontologie für 
Heilpädagogik, aber auch Pflegewissenschaft im Feld der Heilpädagogik, so lau-
ten die Lernprogramme. 
 
Ebenso, wie das Lernen voneinander, ist die Profilierung und trennscharfe Ab-
grenzung von Zielen, Inhalten und Kompetenzen gefragt. In dem auf exakte 
Leistungsbeschreibung, die Formulierung von Qualitätsniveaus und Evaluation 
hin angelegten neuen Leistungserbringungsrecht, sowohl in der Pflegeversiche-
rung als auch in der Sozialhilfe, kommt es auf eine präzise Profilierung insbe-
sondere der Eingliederungshilfe im Verhältnis zur Pflege an. Wir konnten lernen, 
dass eine geriatrische und heilpädagogische Rehabilitation und die Begleitung 
bei altersspezifischen Reifungsprozessen von Menschen mit Behinderungen hier 
mit Berücksichtigung finden müssen. Hier ist nach Phasen einer gewissen Diffu-
sität, eine Zeit der Profilierung angebrochen und hier sind Hausaufgaben zu er-
ledigen. 
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Eine weitere Perspektive liegt in der Systementwicklung sowohl rechtlich als 
auch institutionell. Nahe liegt die Öffnung des Leistungserbringungsrechts, ins-
besondere in der Pflegeversicherung, die etwa die durch bundesaufsichtsrecht-
liche Maßnahmen untersagten virtuellen Heime in der Eingliederungshilfe er-
möglicht, im ambulanten Bereich personenbezogene Budgets, zusammenge-
setzt aus Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflegeversicherung als leis-
tungsrechtliche Optionen anbietet. Auf diese Weise könnten ressourcenorien-
tierte und integrierte Versorgungskonzepte entwickelt werden, die nicht von der 
Gefahr begleitet werden, dass die eine oder andere Seite ihre Dominanzansprü-
che geltend macht und durchsetzt. Zur Systementwicklung gehört auch ein in-
tegriertes case-management, das nicht einem Kostenträger, sondern im 
wesentlichen dem Klienten, dem pflegebedürftigen behinderten Menschen, zur 
Seite steht und verpflichtet ist, ein auf Integration der unterschiedlichen Leis-
tungen hin angelegtes case-management. Leider findet heute immer noch eine 
den sozialrechtlichen Segmentierungen und Fragmentierungen folgende Steue-
rung, Beratung und Wahrnehmung von Assessmentaufgaben statt. Zur System-
entwicklung gehört auch die Öffnung der jeweiligen professionellen Handlungs-
ansätze und Logiken für die andere Professionen, in der Haltung auf Symmetrie 
hin angelegte Kooperationen und Multidisziplinarität. 
 
Perspektiven werden auch erwartet von gesetzgeberischen Maßnahmen. Ich 
erwarte kurzfristig keine Änderungen des § 43 SGB XI: Immerhin wäre dies mit 
1 Mrd. DM Mehrkosten verbunden. Für die Demenzkranken tut man sich schon 
schwer mit 500 Mio. DM. Eine tragfähige Möglichkeit bestünde in der Öffnung 
der vollstationären Versorgung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für am-
bulante Pflegeleistungen. Auch diese wären mit Mehrkosten verbunden, die mit 
dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität schwer vereinbar sind. Das SGB IX 
sieht keine weiterführenden Leistungen vor. Es bleibt bei der Sozialhilfe, die 
sich bewähren muss im neuen Verhältnis zur Pflegeversicherung und in einer 
systemintegrierenden Leistungsgewährung und -erbringung, die die Ziele der 
Eingliederungshilfe, die in den letzten Jahren in wichtigen Diskursen praktisch 
entfaltet wurden, gegen allfällige Nivellierungen bewahrt und heilpädago-
gisch-gerontologisch fundiert weiterentwickelt. 
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Kapitel 1 
 
 
 Vorwort 
 

Der demographische Wandel in der Bundesrepublik Deutschland wird zu einem 
Strukturwandel in den Einrichtungen und ambulanten Diensten für Menschen 
mit Behinderung führen. Alle Prognosen gehen davon aus, dass sich die durch-
schnittliche Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung allmählich der Le-
benserwartung von Menschen ohne Behinderung annähern wird. Dies bedeutet, 
dass sich Einrichtungen und ambulante Dienste der sozialen Infrastruktur auf 
veränderte Anforderungen einstellen müssen. 
Basierend auf bisher vorliegenden praktischen Erfahrungen und wissenschaftli-
chen Erkenntnissen wurden unter Beteiligung aller Verantwortlichen, d.h. der 
Leistungsträger, der Leistungserbringer, der Aufsichtsbehörden, der Betroffenen 
und der Wissenschaft fachliche Leitlinien und Empfehlungen für die zukünftige 
Versorgung älterer Menschen mit Behinderung erarbeitet. Ein solcher Prozess 
ist eine große fachliche Herausforderung für alle Beteiligten, der nicht losgelöst 
von der Abgrenzungsdebatte zwischen Maßnahmen der Eingliederungshilfe und 
Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, der Neuregelung der Vergü-
tung des § 93 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und der Debatte um das geplan-
te Sozialgesetzbuch IX geführt werden kann.  
 
In Hessen hatte sich deshalb im Jahr 1998 eine Planungsgruppe konstituiert, 
die unter Federführung des Hessischen Sozialministeriums (HSM) und des Lan-
deswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen als dem überörtlichen Träger der Sozi-
alhilfe eine zweijährige Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Lebensräume älterer 
Menschen mit Behinderung“ durchführte. Die Veranstaltungsreihe ermöglichte 
eine enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen in 
der Behindertenhilfe und der Altenhilfe. 
 
Dieses Projekt hatte folgende Ziele: 
 
• Erarbeitung von fachlichen Leitlinien und Empfehlungen für Lebensräume 

älterer Menschen mit Behinderung 
• Durchführung von Veranstaltungen zu diesem Thema 
• Initiierung von Projekten  
• Dokumentation der Erfahrungen und Erkenntnisse 
 
Weitere Mitglieder der vom Hessischen Sozialministerium und dem 
Landeswohlfahrtsverband Hessen dazu ins Leben gerufenen Pla-
nungsgruppe waren die Landesarbeitsgemeinschaften „Werkstätten für Be-
hinderte“, „Wohnen“ und „freie ambulante Dienste“, die Liga der freien Wohl-
fahrtspflege, der Landesverband der Lebenshilfe, das Hessische Landesamt für 
Versorgung und Soziales (Heimaufsicht), ein Vertreter aus dem Bereich der 
Selbsthilfeorganisationen der Menschen mit Behinderung, eine Vertreterin des 
Instituts für Gerontologie an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg und ein 
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Vertreter der Projektberatung Alten-, Behinderten-, Selbsthilfe aus Kassel. Der 
Hessische Städtetag und der Hessische Landkreistag wurden über den Diskussi-
onsprozess informiert und Fachleute aus verschiedenen Gebietskörperschaften 
beteiligten sich an der Erstellung der fachlichen Leitlinien und Empfehlungen. 
Aus dem HSM beteiligten sich die Referate „Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung in Arbeit und Gesellschaft“ und „Grundsatzfragen der Altenhilfe 
und der Mobilen Dienste“ maßgeblich an dem Projekt. Beim LWV waren vorran-
gig die beiden Zielgruppenmanagements für Menschen mit geistiger und seeli-
scher Behinderung beteiligt. Der Auseinandersetzungsprozess wurde auf die 
beiden Personenkreise fokussiert. 
 
Die vorliegenden fachlichen Leitlinien und Empfehlungen sind das Er-
gebnis dieses zweijährigen Projektes, sie wurden auf der Grundlage der ge-
sammelten Erkenntnisse und Erfahrungen vom HSM und LWV zusammenge-
stellt. Die fachlichen Leitlinien und Empfehlungen sollen als Handlungsanleitun-
gen für die regionale und überregionale Planung und für die Konzeption von 
Angeboten dienen. Damit bilden sie Hilfen für die Umsetzung des § 93 Bundes-
sozialhilfegesetz für ältere Menschen mit Behinderung. Die damit vorliegenden 
Ergebnisse sind die Grundlage für den Prozess der Weiterentwicklung der Be-
hindertenhilfe für ältere und alte Menschen mit geistiger, seelischer und/oder 
körperlicher Behinderung. 

 
 
 Grundsätze und rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Die fachlichen Leitlinien und Empfehlungen wurden basierend auf den gängigen 
Definitionen von Behinderung (BSHG, WHO und Bericht der Bundesregierung 
über die Lage der Behinderten). 2 und folgenden Grundsätzen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen erstellt: 

 

                                                 
2 Behinderung kann jeden treffen, sei es durch Geburt, Unfall oder Krankheit. Nach dem Bundessozialhilfege-
setz (BSHG § 39) gelten als behinderte Personen, die „nicht nur vorrübergehend“ und „wesentlich“ körperlich 
und geistig oder seelisch behindert sind. Das BSHG stellt Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, 
den Behinderten gleich. Sie alle haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Dabei kommt es nicht auf die Beein-
trächtigung und den Zeitpunkt an, an dem die Behinderung zum erstenmal aufgetreten ist. Es ist gleichgültig 
für den Rechtsanspruch auf Hilfe, ob es sich um eine angeborene Behinderung handelt oder ob die Schädigung 
durch einen Verkehrs- oder Arbeitsunfall oder durch eine Krankheit eingetreten ist, als Folge von Kriegsdienst, 
Kriegsgefangenschaft oder politischer Haft oder als bleibende Folge von Impfschäden oder Gewalttaten. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1980 mit einem dreistufigen Modell einen internationalen Defini-
tionsstandard gesetzt. Dieser unterscheidet zwischen “impairment“ (Schädigung), daraus folgender „disability“ 
(Funktionsbeeinträchtigung) und dem sich daraus ergebenen „handicap“ (soziale Beeinträchtigung)“. 
 
Im vierten Bericht der Bundesregierung über „Die Lage der Behinderten und Entwicklung der Rehabilitation“ 
von 1997 findet sich folgende Definition: „Behinderte im Sinne dieses Berichtes sind alle, die von Auswirkun-
gen einer nicht nur vorrübergehenden Funktionsbeeinträchtigung betroffen sind, die auf einem von dem für das 
jeweilige Lebensalter typischen Zustand abweichenden körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand be-
ruht.)“ 
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Kapitel 2 
 
 
 Grundsätze 
 

• Die Prinzipien der hessischen Behindertenpolitik - Normalisierung, 
Selbstbestimmung, Individualität und Integration („Wegweiser für Menschen 
mit Behinderung“, Wiesbaden 1997) - gelten uneingeschränkt auch für älte-
re Menschen mit Behinderung. Dabei wird von einer lebenslangen Lern- und 
Entwicklungsfähigkeit der Menschen mit Behinderung ausgegangen. Im 
Rahmen eines Gesamtplans (§46 BSHG ) ist das angemessene individuelle 
Hilfeangebot fortzuschreiben und abzustimmen. Den Prinzipien „ambulant 
vor stationär“, „Selbstbestimmung“ und „Vorrang der häuslichen Pflege“ ist 
im Rahmen der sozialen Leistungsgesetze Rechnung zu tragen.  
Unter Berücksichtigung der Menschenwürde sind Assistenz, Förderung, 
Betreuung und Pflege zu gestalten.  

 
• Die Erkenntnisse der Medizin, der Rehabilitations- und der Pflegeforschung 

zeigen auf, dass die Kompetenzförderung und Kompetenzerhaltung 
ein lebenslanger Prozess sind. Diese Erkenntnisse sind für die Entwicklung 
von Angeboten für alle ältere Menschen wichtig im Hinblick auf die einzelne 
Person, die Gestaltung ihrer Umwelt und auf die Gestaltung von Förder- und 
Rehabilitationskonzepten. 

 
• Altern und die Bewältigung des Alterns ist ein individueller Prozess. 

Merkmale dieses Prozesses können das Nachlassen geistiger und körperli-
cher Kräfte und eine damit eingehende Reduzierung der Mobilität, Flexibili-
tät sein. Zu bewältigen ist aber zumindest, dass ein wesentlicher Aspekt der 
Identität mit dem Erreichen des Ruhestandes entfällt. An die Stelle der Ar-
beit tritt Freizeit – sowohl mit dem Bedürfnis nach Ruhe, als auch Aktivität. 
Das die Arbeit ersetzende Angebot muss daher sinnstiftend ausgerichtet 
sein. 

 
• Die Anpassung an die sich verändernde Lebenssituation setzt nach dem 

Ausscheiden aus dem Arbeitsleben voraus, dass der Mensch über entspre-
chende Kompetenzen verfügt, die Veränderungen auch zu meistern. Bei äl-
teren Menschen mit Behinderung ist davon auszugehen, dass sie aufgrund 
ihrer Behinderung und der gesellschaftlichen Benachteiligung spezifische 
Beratung/Unterstützung und Begleitung benötigen.  

 
Die Umsetzung der fachlichen Leitlinien und Empfehlungen kann nur auf der 
Grundlage vorhandener gesetzlicher Ansprüche erfolgen. Diese werden des-
halb zur Information vorangestellt. Deutlich wurde außerdem, dass weiterer 
Regelungsbedarf besteht. 
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 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Durch das Alter ändern sich die sozialhilferechtlichen Ansprüche sowie die Leis-
tungen im Rahmen der Pflegeversicherung nicht. 

 
Ältere Menschen mit Behinderungen haben daher ohne Einschränkungen die 
gesetzlichen Ansprüche nach dem BSHG und dem SGB XI. 
 
 
• Eingliederungshilfe für Behinderte 
 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird nach § 39 Abs. 4 
BSHG solange gewährt, soweit vor allem nach Art und Schwere der Behin-
derung Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt 
werden kann. 
 
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu ver-
hüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen 
oder zu mindern und den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern, wo-
zu vor allem gehört, dem Behinderten die Teilnahme am Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen. Dies gilt auch insbesondere für den Fall, wenn 
über die Förderung eine Teilnahme des behinderten Menschen am Leben in 
der Gemeinschaft nur noch teilweise ermöglicht werden kann. 
 
Die Maßnahmen der Eingliederungshilfe bewegen sich im Feld der ambulan-
ten und stationären Maßnahmen, wobei hier der Vorrang der ambulanten 
Maßnahmen zur Geltung kommt mit der Maßgabe, dass die ambulante Hilfe 
nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist und eine stationä-
re Hilfe zumutbar ist. Ist das Ziel, die Aufgabe der Eingliederungshilfe zu er-
füllen, nicht erreichbar, ist zu prüfen, ob evtl. ein Anspruch auf Hilfe zur 
Pflege besteht 

 
 
• Hilfe zur Pflege 

 
Dies ist zumindest dann der Fall, wenn feststeht, dass die noch mögliche 
Hilfe im Einzelfall wesentlich nur noch dem Zweck der Sicherung der Exis-
tenz durch regelmäßig wiederkehrende notwendige Hilfen im Sinne von 
Pflege dient. In den Pflegebegriff sind allerdings auch sehr wohl Aktivie-
rung, Mobilisierung, Kommunikation usw. eingeschlossen. 
 
Bei der Hilfe zur Pflege wird zwischen ambulanten, teilstationären, stationä-
ren Hilfen und Kurzzeitpflege unterschieden. Es gilt wie bei der Eingliede-
rungshilfe der Vorrang der ambulanten Hilfen mit den dort genannten Ein-
schränkungen. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den §§ 68, 69 ff 
BSHG gehen über die Leistungen nach dem SGB XI hinaus, wobei in jedem 
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Fall die vorrangigen Leistungen des SGB XI auf die Hilfe zur Pflege ange-
rechnet werden. 

 
Die Sozialhilfe hat den tatsächlichen Bedarf zu berücksichtigen und zu leis-
ten. Hier kommt der Unterschied des sozialhilferechtlichen Bedarfsde-
ckungsprinzips und der pflegeversicherungsrechtlichen „Teilkaskodeckung“ 
zum Tragen. Dies gilt sowohl für die ambulanten als auch für die stationä-
ren Hilfen, wobei besonders bei vollstationären Aufenthalten die Teilde-
ckung der Pflegeversicherung deutlich wird. Sie beteiligt sich in vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen lediglich mit Beträgen bis zu zwischen 2.000,-- DM 
und 3.300,-- DM monatlich an den entstehenden Pflegeentgelten. Hier wird 
besonders deutlich, dass die Sozialhilfeträger in der Regel einen wesentli-
chen Teil der entstehenden Kosten zu tragen haben. 
 
Dies kann und darf aber nicht dazu führen, dass allein aus Kostengründen 
eine Verlegung aus einer Behinderteneinrichtung in eine Pflegeeinrichtung 
stattfindet. 
Ein Mensch mit Behinderung, der sein Leben bereits in einer Behinderten-
einrichtung verbracht hat, kann nach dem Normalitätsprinzip für sich in An-
spruch nehmen, dass die Kontinuität seiner Lebenszusammenhänge ge-
wahrt bleibt, auch wenn er einen altersspezifischen zusätzlichen Hilfebedarf 
hat. Anders ist dies bei behinderten Menschen zu sehen, die z.B. im Betreu-
ten Wohnen, auch mit ambulanten pflegerischen Hilfen, gewohnt haben, 
und stationär pflegebedürftig werden. In diesen Fällen ist ein Wechsel des 
Lebensortes ohnehin vonnöten, so dass - wie bei einem Menschen ohne 
Behinderung - ein Aufenthalt in einer stationären Pflegeeinrichtung in Be-
tracht kommt. 

 
 
• Eingliederungshilfe für Behinderte und Pflegeversicherung 
 

Nach § 43 a SGB XI werden Leistungen in Behinderteneinrichtungen bis zu 
einem Betrag von mtl. 500,-- DM erbracht. 
 
Die Betreuung von Menschen mit Behinderung und erhöhtem Pflegebedarf 
erfolgt in Hessen seit langem im Sinne ganzheitlicher Betreuungskonzepte 
im Rahmen der Hilfen, Dienste und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
für Behinderte. Dieses Konzept wird im Einvernehmen zwischen dem Hessi-
schen Sozialministerium, den Verbänden der Pflegekassen in Hessen, dem 
Hessischen Landesamt für Versorgung und Soziales, dem Hessischen Städ-
tetag, dem Hessischen Landkreistag und dem LWV Hessen auch bei Einbe-
ziehung der Leistungen der Pflegeversicherung weitergeführt, d.h. dass 
Menschen mit Behinderung und erhöhtem Pflegebedarf Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe für Behinderte haben und abweichend von den Regelungen 
des § 43a SGB XI Pflegeleistungen nach § 43 SGB XI in Betracht kommt. 
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Die Leistungen nach § 43 SGB XI werden erbracht, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Abschluss eines Versorgungsvertrages nach den §§ 
71 ff SGB XI erfüllt werden. 

 
 

• Vergütungen für die Einrichtungen 
 

Bei Betreuung in einer Behinderteneinrichtung ist gemäß § 93 ff BSHG die 
Vergütung zu splitten in 

 
- Grundpauschale 
- Maßnahmepauschale  

u n d  
- Investitionsbetrag. 

 
Nach dem in Hessen gültigen Landesrahmenvertrag ist die Maßnahmenpau-
schale für das Wohnen in fünf Hilfebedarfsgruppen aufgeteilt. Die Zuord-
nung zu den einzelnen Gruppen wird durch einen beim LWV Hessen einge-
richteten Gutachterdienst festgestellt. Für die Gestaltung des Tages werden 
die Hilfebedarfsgruppen voraussichtlich im Jahr 2001 eingeführt. 

 
 

• Zuständigkeiten 
 

In Hessen sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe abweichend vom § 100 
BSHG für die Gewährung der Hilfe in besonderen Lebenslagen für Personen 
ab Vollendung des 65. Lebensjahr sachlich zuständig, wenn die Hilfe vollsta-
tionär oder teilstationär gewährt wird. Außerdem fallen die ambulanten 
Hilfsmaßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereich. 
 
Der LWV Hessen als überörtlicher Träger betreut die jüngeren Pflegebedürf-
tigen im Rahmen des § 100 Abs. 1 Ziffer 1 BSHG sowie die Personen, die 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres eine vollstationäre Eingliederungshilfe 
für Behinderte erhalten haben (§ 1 a Abs. 2 Hessisches Ausführungsgesetz 
zum BSHG). 
 
Zu diesem Personenkreis sind auch behinderte Menschen zu rechnen, die in 
einem Wohnheim leben und eine Werkstatt für Behinderte besuchen. 
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Kapitel 3 
 
 

 Fachliche Leitlinien und Empfehlungen 
 

Die nachfolgend aufgeführten fachlichen Leitlinien und Empfehlungen für den 
Lebensabschnitt von Menschen mit Behinderungen nach dem WfB-Besuch oder 
einer anderen Erwerbstätigkeit wurden von Hessischen Sozialministerium und 
dem Landeswohlfahrtsverband Hessen erarbeitet und mit den Mitgliedern der 
Planungsgruppe „Lebensräume älterer Menschen mit Behinderung“ fachlich be-
raten und inhaltlich abgestimmt. 
Die fachlichen Leitlinien und Empfehlungen treffen Aussagen zu den Bereichen 
Wohnen und Gestaltung des Tages für Menschen mit Behinderung im 3. und 4. 
Lebensabschnitt der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand als Lebens-
phase hat eine entscheidende Bedeutung. Deshalb wird diese Phase in den Leit-
linien und Empfehlungen den Bereichen Wohnen und Gestaltung des Tages im 
Lebensabschnitt „Alter“ vorangestellt. Der Bereich Wohnen umfasst die diffe-
renzierten Angebote in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe, im Betreu-
ten Wohnen für Menschen mit Behinderung und im selbständigen Woh-
nen/Wohnen bei Angehörigen, ggf. mit einer Unterstützung durch ambulante 
Dienste. 
Angebote für die Gestaltung des Tages in der Lebenslage Alter bedeuten 
Betreuung und Lebensbegleitung für ältere Menschen und umfassen die Berei-
che Vorbereitung auf den Übergang in den Ruhestand, Freizeitgestaltung, All-
tagsbewältigung, Bildung, Gesundheitsförderung u.v.a.  

 
 
 Präambel 
 

Um dem Unterstützungsbedarf des Individuums in diesem Lebensabschnitt hin-
sichtlich aller in Frage kommenden Aspekte bezüglich Teilnahme am Leben in 
der Gesellschaft, sinnvoller Gestaltung des Tages und möglicher Abnahme geis-
tiger oder körperlicher Leistungsfähigkeit gerecht zu werden, bedarf es beson-
derer Anstrengungen. Einerseits ist die individuelle Planung der Übergangspha-
se ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Behindertenhilfe, andererseits müs-
sen regional und überregional Planungsprozesse initiiert werden, die dem ver-
änderten Bedarf dieses Personenkreises von der Angebotsseite unter folgenden 
Gesichtspunkten Rechnung tragen: 

 
Die Qualität von Planungsprozessen misst sich an der Flexibilität aller Beteilig-
ten, veränderten Unterstützungsbedarf wahrzunehmen und adäquat darauf zu 
reagieren. 
 
Dem Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung kommt im Alter 
besondere Bedeutung zu: Voraussetzung dafür ist einerseits die Flexibilisierung 
bestehender Angebote, entsprechend der neuen Bedarfssituation, andererseits 
kommt der Beratung ein hoher Stellenwert zu. 
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Ganzheitliche Angebote für individuelle Hilfebedarfe setzen flexible Übergänge 
zwischen Behindertenhilfe und Altenhilfe voraus und berücksichtigen individuel-
le Interessen. 

 
 
 
 Leitlinien 
 
 

Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 
 

Menschen mit Behinderung haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf bei der 
Gestaltung des Übergangs vom Arbeitsleben in den Ruhestand. 
 
Arbeit bzw. Berufstätigkeit ist in unserer Gesellschaft ein wesentliches sinnstif-
tendes und identitätsbildendes Element. Der Schritt vom Arbeitsleben in den 
Ruhestand stellt Menschen mit und ohne Behinderung vor ähnliche Probleme: 
die sinnstiftende Tätigkeit endet, die sozialen Kontakte im Arbeitsumfeld entfal-
len und die wirtschaftliche Unabhängigkeit wird reduziert. Dieser Übergang 
muss gestaltet werden. 
Große Unterschiede bestehen aber in den Auswirkungen. Menschen mit Behin-
derung haben einen größeren Unterstützungsbedarf bei der Gestaltung des Ta-
ges, dabei ein eigenständiges Leben zu führen, Interessen herauszubilden und 
ihnen nachzugehen sowie soziale Netze zu knüpfen. Die Unterstützung bei 
der Bewältigung dieser Prozesse ist eine wesentliche Aufgabe der Ein-
richtungen und Dienste der Eingliederungshilfe. 

 
 

Wohnen 
 

Ältere Menschen mit Behinderung sollen im Sinne des selbstbestimmten und an 
der Normalität orientierten Lebens so lang wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen bleiben können und lebenslang entsprechend ihren Be-
dürfnissen am Wohnort unterstützt werden.  

 
 

Gestaltung des Tages in der Lebenslage „Alter“  
 

Hilfe und Angebote zur Gestaltung des Tages für ältere Menschen mit Behinde-
rung dienen, nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, der Bewältigung der 
Anforderungen und Veränderungen durch das Altern. Sie unterstützen bei der 
Entwicklung neuer Lebensperspektiven und haben die Kompetenzerhaltung und 
-förderung zum Ziel. Sie sollen folgenden grundlegenden Bedürfnissen von älte-
ren Menschen mit Behinderung entsprechen:  
• Erhaltung der größtmöglichen Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
• Möglichkeiten schaffen, eigene Interessen wahrzunehmen 
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• Möglichkeit, mitmenschliche Beziehungen leben zu können 
• Erhaltung der Privatsphäre und Berücksichtigung des Ruhe- und 

Rückzugsbedürfnisses 
• Möglichkeit, sinnvolle Tätigkeiten ausüben zu können 
• Möglichkeit, am kulturellen Leben teilhaben zu können 
• Möglichkeit, sich weiterbilden zu können. 

 
Ausgehend von der Lern- und Entwicklungsfähigkeit von Menschen mit Behin-
derung ist er bei der Anpassung an die veränderte Lebenssituation zu begleiten. 
Der Erhalt der Mobilität und Kommunikation muss gefördert werden.  

 
 
 
 Empfehlungen 
 

• Der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand ist vom Träger des 
Arbeitsangebotes und dem Träger der Wohneinrichtung/des Betreuten 
Wohnens vorzubereiten und zu begleiten. Das Ausscheiden aus dem Ar-
beitsangebot sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem der Mitarbeiter / 
die Mitarbeiterin mit Behinderung physisch und psychisch in der Lage ist, 
neue soziale Kontakte zu knüpfen und eigenes Interesse zu entwickeln und 
wahrzunehmen. Der Ruhestand als Lebensphase für Menschen mit und oh-
ne Behinderung hat eine entscheidende Bedeutung.  

 
• Aufgabe der Ambulanten Dienste der Behindertenhilfe und der ambulan-

ten Pflegedienste ist es, die Selbstorganisation der älteren Menschen mit 
Behinderung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes zu fördern, zu un-
terstützen und zu erhalten. Ambulante Dienste müssen ihre Leistungsange-
bote konzeptionell und fachliche an den Bedürfnissen älterer Menschen mit 
Behinderung ausrichten und daraufhin anpassen.  

 
• Das Betreute Wohnen ist als Wohnform für Menschen mit Behinderung, 

die das 65. Lebensjahr überschritten haben, auszubauen und entsprechend 
der Bedürfnisse älterer Menschen mit Behinderung weiterzuentwickeln. Bei 
der Zunahme von Pflegebedürftigkeit sind ambulante Pflegeleistungen si-
cherzustellen.  
Entsprechend den Fähigkeiten und Interessen ist eine das Erwerbsleben er-
setzende Freizeitgestaltung zu entwickeln. Neben der eigenständigen Ges-
taltung ist auch z.B. eine stundenweise Betreuung in einem tagesstrukturie-
renden Angebot im Umfeld denkbar.  
Das Betreute Wohnen ist weiterzuentwickeln, wie z. B. unter anderem in der 
Familie und Partnerschaft. 

 
• Der Mensch mit Behinderung soll in der Einrichtung bzw. in dem ihm be-

kannten Wohnumfeld verbleiben können, um die Kontinuität von Lebensum-
feld und Zusammenhängen zu wahren und seine Sozialkontakte zu erhalten. 
In den Wohneinrichtungen und -angeboten der Eingliederungshilfe ist 
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das Wohnen in heterogenen Gruppen (Menschen mit Behinderung unter-
schiedlichen Alters) und in altershomogenen Gruppen (Seniorenwohngrup-
pen) vorzusehen. Die Wohnform richtet sich dabei nach der Bedürfnis- und 
Interessenlage des Menschen mit Behinderung, auch das wachsende Be-
dürfnis nach mehr Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten muss berücksichtigt 
werden. Sollte eine Wohngruppe oder ein Wohnheim absehbar räumlich und 
personell nicht den pflegerischen Bedürfnisse des älteren Menschen mit Be-
hinderung entsprechen, ist bei der individuellen Hilfeplanung frühzeitig ein 
Umzug in eine geeignete Wohngruppe vorzubereiten und abzustimmen.  

 
• Das Altenpflegeheim ist für ältere Menschen mit Behinderung in der Re-

gel nicht die geeignete Wohn- und Betreuungsform. Ein Umzug nur auf-
grund des Ausscheidens aus einer WfB oder des Erreichens des 65. Lebens-
jahres in ein Altenpflegeheim darf nicht erfolgen. Im Rahmen des Gesamt-
planes nach § 46 BSHG ist das geeignete Angebot im Einzelfall für den älte-
ren Menschen mit Behinderung auszuwählen. Auch in Wohngruppen mit 
pflegerischem Betreuungsschwerpunkt gilt weiterhin der Anspruch auf Leis-
tungen der Eingliederungshilfe neben den Leistungen der Pflegeversiche-
rung. 

 
• Die Hilfen und Angebote zur Gestaltung des Tages im Lebenslage Al-

ter müssen sich an den Bedürfnissen der Lebenslage alter Menschen orien-
tieren (dritter und vierter Lebensabschnitt). Angebote müssen im Wohnum-
feld weiter ausgebaut ggf neu entwickelt werden. Menschen mit Behinde-
rung beschreiben ihre Wünsche für die Freizeitgestaltung im Alter folgen-
dermaßen unter anderem: 

 
� Erhalt des Kontakts zu Freunden und Bekannten und ehemaligen Ar-

beitskollegen 
� Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten 
� Verbleib in der vertrauten Umgebung 
� Hobbys ausüben können 
� Sich weiterbilden 
� Zeit für Kulturangebote 
� Erleben von Natur  
� Reisen 

 
Ihre Sorgen sind unter anderem: 
 
♦ Angst vor Schmerzen und Hilflosigkeit  
♦ Angst vor dem Alleinsein und dem Sterben 
♦ Eine Tagesstätte besuchen zu müssen. 

 
 
• Alltagsgestaltende Angebote umfassen die Bereiche Selbstversorgung, 

Erhalten und Entfalten von Fähigkeiten, Freizeitgestaltung und Bildung, Ak-
tivierung, Gesundheitsförderung, Bewältigung von altersbedingtem Nachlas-
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sen der körperlichen und geistigen Kräfte, von Krankheit, Sterben und Tod, 
Zusammenarbeit mit Angehörigen. 

 
• Freizeitangebote müssen freiwillig sein und sollen sowohl in der Wohnein-

richtung als auch extern angeboten werden; eine Mitbestimmung bei der 
Planung von Freizeitaktivitäten muss sichergestellt werden. 
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Kapitel 4 
 
 
 Umsetzungsperspektiven 
 

Die im Rahmen der Veranstaltungsreihe gesammelten Erkenntnisse beschreiben 
sehr deutlich, unter welchen Rahmenbedingungen die fachbezogene Weiter-
entwicklung der wohnortnahen Behindertenhilfe auch für Menschen mit Behin-
derung die nicht mehr im Arbeitsleben stehen notwendig ist. Die Behinderten-
hilfe sieht sich in der Verantwortung, sich diesen Aufgaben zu stellen, sofern 
auch die Rahmenbedingungen hierzu angepasst werden. Als vordringlich wird 
ein Klärungs- und Regelungsbedarf für Angebote der sozialen Daseinsvorsorge 
erkannt, der zugleich die kommunale Zuständigkeit der Planung für Angebote 
der Behindertenhilfe einbezieht.  

 
Es folgen konkrete Handlungsvorschläge zur Umsetzung der fachlichen Leitli-
nien und Empfehlungen, die auf den jeweiligen Verantwortungsebenen zu ü-
berprüfen sind. 

 
Handlungsvorschläge für die Sozialplanung (inklusive der Konzeptentwicklung 
bei Einrichtungen und ambulanten Diensten) 

 
 
 Der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 
 

Der Übergang behinderter Menschen vom Arbeitsleben in den Ruhestand stellt 
neue Anforderungen an die Hilfe- und Finanzierungssysteme. 
Träger von Werkstätten für Behinderte und Träger von Tagesstätten für see-
lisch Behinderte sind in Zusammenarbeit mit Wohnheimträgern und ambulanten 
Diensten bzw. Angehörigen gehalten, frühzeitig vorbereitende Maßnahmen zu 
entwickeln. Dabei ist von den Leistungserbringern und Kostenträgern eine ge-
meinsame regionale Bedarfserhebung und Angebotsanalyse durchzuführen, die 
als Planungsgrundlage dienen soll. 
Diese auf den Ruhestand vorbereitenden Maßnahmen lassen sich in zwei Ange-
botsbereiche unterteilen: 

 
a) Vorbereitende Maßnahmen durch die Vermittlung von Informationen über 

den Ruhestand und die Planung neuer tagesstrukturierender Angebote kön-
nen z.B. sein: 
• Einrichtung eines Gesprächskreises / Seniorentreff in der WfB 
• Wochenendkurs 
• Interne und externe Seminare zur Vorbereitung auf den Ruhestand 
• Bildungsurlaub 

 
Die Träger von Werkstätten entwickeln dazu im Rahmen ihrer Fortbildungs-
angebote Seminare, um o.g. vorbereitende Maßnahmen anbieten zu kön-
nen. 
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b) Maßnahmen, die Leistungseinschränkungen berücksichtigen, z.B. durch die 

Einrichtung von „Schongruppen“ 
• die Einrichtung von Seniorengruppen 
• das Einplanen von längeren Pausen/Ruhezeiten 
• eine Arbeitsplatzanpassung 
• das Angebot von Teilzeitarbeit bzw. flexibler Arbeitszeit 

 
Die Leistungserbringer und Kostenträger entwickeln auf der Grundlage des 
regionalen Angebotes und des individuellen Hilfebedarfs des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin der Werkstatt flexible Arbeitsplatzangebote.  

 
• Die ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe müssen sich konzeptionell 

mit den Bedürfnissen älter werdender Menschen mit Behinderung auseinander-
setzen. Dazu müssen die Sozialhilfeträger mit den ambulanten Diensten abge-
stimmte differenzierte Angebote erarbeiten, die ihren Niederschlag im Rahmen-
vertrag nach § 93d Abs.2 BSHG (für ambulante Leistungen außerhalb von Ein-
richtungen) und den daraufhin abzuschließenden Leistungsvereinbarungen fin-
den. Ist der ambulante Dienst kein anerkannter Pflegedienst, ist eine Zusam-
menarbeit mit ambulanten Pflegediensten anzustreben. 

 
• Bei der Erstellung des Gesamtplans nach § 46 BSHG sind die Hilfekomponenten 

zu erfassen und die Vermeidung des stationären Aufenthaltes durch den Einsatz 
ambulanter Hilfen - solange es möglich ist - zu gewährleisten. Dazu gehört die 
Kooperation und Vernetzung der ambulanten Dienste sowie die Beratung und 
Begleitung der Angehörigen, in deren Familienverbund der ältere Mensch mit 
Behinderung lebt. 

 
• Bei Bedarf ist der Wohnraum, in dem ältere Menschen mit Behinderung leben, 

deren Bedürfnissen anzupassen (Zusammenarbeit mit Wohnraumberatungsstel-
len). 

 
• Das Betreute Wohnen ist als Wohnform auch den älteren Menschen mit Be-

hinderung (auch über 65 Jahre) zur Verfügung zu stellen. Dies ist mit den 
entsprechenden Zielen und Anforderungen an die Betreuung zu vereinbaren. 
Eine wesentlich engere Verbindung und ein fließender Übergang zwischen den 
ambulanten Diensten der Behindertenhilfe, Pflegediensten auf der Basis des SGB 
XI und dem Betreuten Wohnen ist anzustreben. Im Rahmen der Vereinbarung 
zum Betreuten Wohnen bzw. im Rahmenvertrag nach § 93d Abs.2 BSHG für 
ambulante Leistungen außerhalb von Einrichtungen ist auch die spezifische 
Aufgabenstellung an die Betreuung älterer Menschen mit Behinderung zu 
berücksichtigen.  

• Anstelle der homogenen Wohneinrichtung für mobile Werkstattmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter treten in Zukunft heterogene Wohneinrichtungen, die auch 
ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderung anbieten, die aus der Werk-
statt ausscheiden. Die bestehenden Wohnangebote sind entsprechend konzepti-
onell weiterzuentwickeln.  
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Um einen Umzug in eine Pflegeeinrichtung zu vermeiden, sind in den Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe grundsätzlich entsprechende Pflegeangebote zu 
schaffen. Es bedarf dabei einer entsprechenden räumlichen und sächlichen Aus-
stattung in den Wohneinrichtungen. Die Wohneinrichtungen müssen auf die Be-
wältigung von im Alter häufigen interkurrenten akuten und chronischen Krank-
heiten eingestellt sein. Mit einer in Hilfebedarfsgruppen differenzierten 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung nach §93d BSHG kann dem ggf. auf-
grund von altersbedingtem steigendem Hilfebedarf durch die Leistungen der 
Eingliederungshilfe und ggf. die Leistungen der Pflegekasse Rechnung getragen 
werden. 
Bei der personellen Ausstattung von Wohneinrichtungen ist zu berücksichtigen, 
dass Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen  erforderlich ist (aus der Al-
tenpflege, der Krankenpflege, der Heilerziehungspflege, etc). Für die Betreuung 
älterer Menschen mit Behinderung ist daher ein interdisziplinär zusammen-
gesetztes Team wünschenswert, sowie eine entsprechende Fort- und Weiter-
bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-
gebote hierzu müssen entwickelt werden. 
 

• Voraussetzung für die Planung und Bewilligung von neuen Plätzen oder Er-
satzplätzen sowie einer neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für die 
Gestaltung des Tages in Wohneinrichtungen ist die Vorlage einer Konzeption des 
Trägers mit der Darstellung seiner Angebote für ältere Menschen mit Behinde-
rung. Die Einrichtungen müssen über die räumlichen und personellen Vorausset-
zungen verfügen, um ein differenziertes tagesstrukturierendes Angebot bereit-
stellen zu können. Die Raumprogramme sollen dem veränderten Bedarf in den 
Bereichen Mobilität, Therapie, Freizeit und Pflege entsprechen. Bei der Beantra-
gung von zusätzlichen Räumen sind diese detailliert nach o.g. Kriterien zu be-
gründen. Verfügt der Einrichtungsträger über keine Erfahrungen oder Mitarbei-
ter/innen mit Qualifikationen aus der Altenhilfe, ist die Konzeption mit der Alten-
hilfeplanung des örtlichen Sozialhilfeträgers abzustimmen und dem Antrag auf 
Förderung eine Stellungnahme der Altenhilfe beizulegen. Auch ist dem steigen-
den Pflegebedarf Rechnung zu tragen, ggf. durch Pflegebereiche. Es ist zusätz-
lich die altengerechte Infrastruktur der Wohnregion sowie mögliche Kooperatio-
nen mit anderen Eingliederungshilfeträgern und Trägern von Altenhilfeangebo-
ten aufzuzeigen 

 
• Ziel ist die Vernetzung von Angeboten des Betreuten Wohnens, ambulanter 

Dienste, Wohneinrichtung und Werkstätten für den Aufbau eines geeigneten An-
gebotes im Bereich Gestaltung des Tages. Dabei ist auch die altengerechte Inf-
rastruktur der Wohnregion sowie mögliche Kooperationen mit anderen Einglie-
derungshilfeträgern und Trägern von Altenhilfeangeboten einzubeziehen. Bei der 
kommunalen Planung von Altenhilfeangeboten ist die Zugänglichkeit der Räum-
lichkeiten und der Angebote für ältere Menschen mit Behinderung zu berücksich-
tigen 
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• Angebote zur Gestaltung des Tages (inklusive Freizeitangebote) von Ein-
richtungsträgern müssen auch ältere Menschen mit Behinderung einbeziehen, 
die alleine oder mit ihren Angehörigen im Einzugsbereich leben. Die Einrich-
tungsträger haben auch für diesen Personenkreis die Versorgungsverantwor-
tung. Freizeitangebote sollten träger- und einrichtungsübergreifend sein, damit 
den älteren Menschen mit Behinderung ein vielfältiges Angebot zur Verfügung 
steht und sie die Möglichkeit haben, neue Kontakte zu knüpfen.  

 
• Die Träger entwickeln nach den o.g. Kriterien Konzepte für Angebote zur Ges-

taltung des Tages, die auch die Wahrnehmung von „externen“ Freizeit und Bil-
dungsangeboten beinhaltet. Diese sind Teil der Leistungs- und Vergütungsver-
einbarungen nach § 93 BSHG im Bereich Gestaltung des Tages. Aus der zur Ver-
fügung stehenden Vergütung sind die Aufwendungen für die Gestaltung des Ta-
ges umfassend zu finanzieren. 

 
• Regionale Abstimmungsgremien (Regionalkonferenzen) bei denen die konzepti-

onelle planerische Versorgung der Angebote der Behindertenhilfe in einer Ange-
botsregion/Versorgungsregion im Mittelpunkt steht, sind das geeignete Gremium 
um die Angebote mit Blick auf die Anforderungen und Bedürfnisse älterer Men-
schen mit Behinderung weiterzuentwickeln, zu koordinieren und zu vernetzen. 
Um das Know-how der Altenhilfe mit einzubeziehen, ist die kommunale Altenhil-
fe zu beteiligen. 
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Mitglieder der Planungsgruppe „Lebensräume älterer Menschen mit 
Behinderung“ 1998 bis 2000 
 
 
 
 
 
Hessisches Sozialministerium Bettina Winter 
 Angelika Gallen  
 Sonja Frommhold 
 
 
Landeswohlfahrtsverband Hessen Christa Schelbert 
 Brigitta Dorau 
 Barbara Hilbert 
 
 
Hessisches Landesamt für Gunter Crößmann 
Versorgung und Soziales  Markus Schönburg 
 
 
Liga der freien Wohlfahrtspflege Jutta Brandhorst 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Kurt Junior 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Werkstätten für Behinderte Wolfgang Schrank 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Wohnen Ingolf Reimer 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft  Ralf Kern 
Freie Ambulante Dienste Jörg Lohnes 
 
 
Landesverband der Lebenshilfe Hessen Klaus Tüxsen 
 
 
Projektberatung Alten-, 
Behinderten-,Selbsthilfe Peter Ludwig Eisenberg 
 
 
Institut für Gerontologie Prof. Dr. Andreas Kruse  
der Ruprecht-Karls-Universität                   Sinikka Gusset-Bährer  
Heidelberg 
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12. Hinweise zu den Fachtagungen und Workshops im Rahmen 

der Veranstaltungsreihe Lebensräume älterer Menschen 
mit Behinderungen 

 
Bei allen Veranstaltungen freier Träger waren das Sozialministerium und der 
LWV Hessen Mitveranstalter. Zu jeder Veranstaltung liegen detaillierte Informa-
tionen über den Ablauf und die Referate, teils als kurze Übersichten, teils als 
Hausveröffentlichungen, vor. Sie sind beim jeweiligen Veranstalter zu bestellen. 
 
 
Fachtagung: Auftaktveranstaltung zur Veranstaltungsreihe „Lebens-

räume älterer Menschen mit Behinderung“ 
 
Termin: 22.10.1998 
Ort:  Frankfurt (Main) 
Veranstalter: Hess. Sozialministerium und Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Information: Annemarie Schröter, Hess. Sozialministerium 
Telefon: (06 11) 8 17-0   Telefax: (06 11) 8 90 84 44 
E-Mail:  a.schroeter@hsm.hessen.de 
 
 
Workshop: Regionales Netzwerk für ältere Menschen mit seelischer 

Behinderung  
 

Termine: 01./02.09.1999 und 25.11.1999 (Expertenworkshop) 
Ort:  Kassel 
Veranstalter: Diakonie-Wohnstätten e.V., Kassel, und Diakonisches Werk in 
  Kurhessen-Waldeck e.V. 
Information: Ernst Georg Eberhardt, Diakonie-Wohnstätten 
Telefon: (05 61) 5 70 05-20  Telefax: (05 61) 5 70 05-14 
E-Mail:  verwaltung@diakonie-wohnstaetten.de 

 
 

Experten- 
workshop: Erarbeitung eines bedarfsgerechten Angebotes für ältere 

Menschen mit geistiger Behinderung  
 

Termine: 23.09.1999 und 23./24.11.1999 
Ort:  Frankfurt 
Veranstalter: Praunheimer Werkstätten gGmbH Frankfurt/Main 
Information: Gerhard Lenz 
Telefon: (0 69) 95 80 26-0  Telefax: (0 69) 95 80 26-0 
E-Mail:  gerhard.lenz.gst@pw-ffm.de 
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Fachtagung: Alt und behindert – na und? Sicherstellung selbstbe-
stimmten Lebens im Alter durch ambulante Dienste 

 
Termin: 11.11.1999 
Ort:  Fankfurt/Main 
Veranstalter: Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) freie ambulante Dienste in  
  Hessen e.V., c./o. KOMM – Ambulante Dienste e.V. 
Information: Ralf Kern 
Telefon: (0 69) 95 29 43 66  Telefax: (0 69) 51 40 91 
E-Mail:  komm.betreuteswohnen@gmx.net 

 
 

Fachtagung: Der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand – von 
der WfB in die Altersrente. Perspektiven der Integration 
von älteren behinderten Menschen 

 
Termin: 24.11.1999 
Ort:  Frankfurt/Main 
Veranstalter: Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) WfB und Wohnen und  

Lebenshilfe – Landesverband Hessen 
Information: Wolfgang Trunk 
Telefon: (0 69) 7 94 05-5 70  Telefax: (0 69) 7 94 05-3 01 
E-Mail:  FVSH.Z@t-online.de 

 
 

Fachtagung: Altwerden mit Behinderung – Was können Altenhilfe und 
Behindertenhilfe voneinander lernen? 

 
Termin: 08.06.2000 
Ort:  Wiesbaden 
Veranstalter: Hess. Sozialministerium und Landeswohlfahrtsverband Hessen  
Information: Sonja Frommhold 
Telefon: (06 11) 8 17 34 72  Telefax: (06 11) 8 17 36 28 
E-Mail:  s.frommhold@hsm.hessen.de 

 
 

Fachtagung: Älterwerden zu Hausen – Weiterentwicklung der „Le-
bensräume für Menschen mit geistiger Behinderung“ 

 
Termin: 10.08.2000 
Ort:  Marburg-Cappel 
Veranstalter: Lebenshilfe – Landesverband Hessen 
Information: Klaus Tüxsen 
Telefon: (0 64 21) 9 48 40-0  Telefax: (0 64 21) 9 48 40-11 
E-Mail:  info@lebenshilfe-hessen.de 

 


